
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Neulewin 

 
Gemäß § 6 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.10.2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.06.2005 (GVBl. I S.210), hat die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neulewin in ihrer Sitzung am ........................... folgende 1. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung der  Gemeinde Neulewin vom 
25.11.2003 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
1. Im § 3 Abs. 3 wird folgender Satz am Ende des Absatzes angefügt. 

„Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner den 
Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten.“ 
 

     2. Im § 4 Absatz 4 Satz 2 Ziffer 1 wird zwischen den Worten „der“ und  
„Beruf“ das Wort „ausgeübter“ eingefügt. 
 

     3.Der § 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
„Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen zur  
Regelung der Rechtsverhältnisse unterzeichnet der Amtsdirektor  
allein 

 
1. bei den Arbeitern, 
 
2. bei den Angestellten bis zur Vergütungsgruppe IV b BAT-O.“ 
 

 
      4.Im § 9 Absatz 5 wird folgender Satz am Ende des Absatzes 
         angefügt: 
 „ Die Bekanntmachung ist mit Ablauf der Aushangsfrist vollzogen.“  
 
     5. § 9 Abs.6 wird wie folgt neu gefasst: 
 „Die Bekanntmachungskästen der Gemeinde bfinden sich in: 
  16259 Neulewin, OT Neulewin, Neulewin 151, 

 16259 Neulewin, OT Güstebieser Loose, Güstebieser Loose 4 a       
 und 

  16259 Neulewin, OT Neulietzegöricke, Neulietzegöricke 78.“ 
 

 



Artikel 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
Wriezen, den ..................................... 
 
 
 
 
Ehling 
Amtsdirektor 
 

 
 
 
 
 


